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RegelmaRige Uberprifung

(1) Der Aufzugseigentimer ist verpflichtet, den den Vorschriften dieses Landesgesetzes entsprechenden technischen
Zustand des Aufzugs regelmaRig tiberpriifen zu lassen. Mit dieser Uberpriifung ist ein Aufzugspriifer zu betrauen. Die
Zeitabstande zwischen den einzelnen Uberpriifungen und deren Umfang kann die Landesregierung unter
Berucksichtigung der technischen Anforderungen gemaR &8 3 durch Verordnung naher regeln. Die Behdrde kann im
Einzelfall Uberpriifungen in kiirzeren Zeitrdumen anordnen, wenn dies aus Sicherheitsgriinden erforderlich ist.

(2) Der Aufzugseigentimer hat die Betrauung sowie jeden Wechsel des Aufzugsprifers der Behorde schriftlich
anzuzeigen. Wird kein Aufzugsprifer angezeigt, hat die Behdrde auf Kosten des Aufzugseigentimers einen
Aufzugsprifer mit der regelmaRigen Uberpriifung zu betrauen.

(3) Der Aufzugseigentiimer hat dem Aufzugsprifer die fiir die Uberpriifung notwendigen Hilfskrafte beizustellen. Uber
das Ergebnis der Uberprifung hat der Aufzugsprifer einen Befund zu erstellen, der dem Aufzugsbuch (&8 11)
anzuschliel3en ist. Wird der Aufzug von einem Aufzugswarter oder Betreuungsunternehmen betreut (8 12), ist dieser
oder ein Vertreter des Unternehmens zur Anwesenheit bei der Uberpriifung und zur Erteilung von Auskiinften
verpflichtet; er hat die Kenntnisnahme des Befundes durch Unterschrift im Aufzugsbuch (8 11) zu dokumentieren.

(4) Stellt der Aufzugsprifer bei der Uberpriifung Mangel oder Gebrechen fest, hat er fiir die Behebung eine
angemessene Frist zu bestimmen. Der Aufzugseigentimer ist verpflichtet, die festgestellten Mangel oder Gebrechen
innerhalb dieser Frist zu beheben und den Aufzugsprifer Uber dessen Verlangen davon zu verstandigen; dieser hat
sich bei Mangeln und Gebrechen, die von Einflul auf die Sicherheit des Aufzugs sein kdnnen, von der Behebung,
erforderlichenfalls durch eine neuerliche Uberpriifung, zu tiberzeugen.

(5) Werden Mangel oder Gebrechen innerhalb der Frist (Abs. 4) nicht behoben, hat der Aufzugsprufer dies der Behérde
unverziiglich anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn der Aufzugspriifer eine wesentliche Anderung des Aufzugs
feststellt, die der Behorde nicht gemaR & 4 Abs. 1 angezeigt wurde.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ag_1998/paragraf/4
file:///

	§ 8 Oö. AG 1998
	Oö. AG 1998 - Oö. Aufzugsgesetz 1998


